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Motor oder Feigenblatt: Die Rolle der 
Vereinten Nationen 

Als der amerikanische Präsident George Bush am 28. Februar 1991 
die Feuerpause am Persischen Golf verkündete, sagte er: »Kein ein
ziges Land kann diesen Sieg für sich allein beanspruchen. Es war 
nicht nur ein Sieg Kuwaits, sondern ein Sieg aller Partner der Koal i 
tion. Dies ist ein Sieg der Vereinten Nationen, für die ganze 
Menschheit, für das Gesetz und für das, was Recht ist .« 1 Ein Sieg für 
die Vereinten Nationen - war er das wirklich? 

In der ersten Phase des Golf-Konfl ikts suchten die Vereinten N a 
tionen auf den militärischen Angriff des Irak schnell, entschlossen 
und möglichst einheitlich zu reagieren. Dies geschah in einer Reihe 
von Resolutionen des Sicherheitsrates, Von denen die erste schon am 
2. August 1990 einstimmig angenommen wurde, bei Abwesenheit 
des Jemen. Die Resolution 660 (1990) verurteilte die Invasion, ver
langte von Bagdad, seine Truppen unverzüglich und bedingungslos 
wieder abzuziehen, und forderte beide Parteien auf, sofort Verhand
lungen zur Lösung ihrer Differenzen aufzunehmen. Bis zum 
28. November 1990 verabschiedete der Sicherheitsrat zehn weitere 
Resolutionen. {Alle Entschließungen wurden mit überwältigender 
Mehrheit angenommen. Gegenstimmen kamen in wenigen Fällen 
lediglich von Jemen und Kuba. Sämtliche Ständigen Mitglieder 
stimmten den ersten elf Resolutionen in allen Punkten zu. Selten 
war die Geschlossenheit des Sicherheitsrates eindrucksvoller ausge
fallen. Die beschlossenen Sanktionen gegen den Irak wurden - von 
wenigen Ausnahmen abgesehen - von der überwiegenden Mehrheit 
der UN-Mitgl ieder befolgt. Das Embargo zeigte zwar im Laufe der 
Zeit im Lande Wirkung , veränderte jedoch nicht die harte Position 
des Irakischen Revolutionären Kommandorates. Auch eine am 
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Tabelle 2: Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zum Golf -Krieg 
Nr. Datum Stimmen wesentlicher Inhalt 

660 02. 08. 90 + 14; - 0 ; 
= 0 

Verurteilt die irakische Invasion in Kuwait und fordert den 
unverzüglichen und bedingungslosen Abzug der irakischen 
Streitkräfte aus Kuwait 

661 06. 08. 90 + 13; - 0 ; 
= 2 

Ordnet ein Handels- und Finanzembargo gegen den Irak 
und Kuwait an 

662 09. 08. 90 einstimmig Erklärt die kuwaitische Annexion durch den Irak für null 
und nichtig 

664 18.08. 90 einstimmig Fordert die sofortige Ausreise der Staatsangehörigen von 
Drittländern aus Kuwait und dem Irak 

665 25. 08. 90 + 13; - 0 ; 
= 2 

Räumt zur Durchsetzung des Wirtschaftsembargos den
jenigen Mitgliedstaaten, die mit der Regierung Kuwaits 
kooperieren und Seestreitkräfte in das Gebiet verlegen, das 
Recht ein, alle einlaufenden und auslaufenden Seetrans
porte zur Kontrolle und Überprüfung ihrer Fracht und ihres 
Bestimmungsorts anzuhalten 

666 13.09. 90 + 13; - 2 ; 
= 0 

Legt strenge Verfahrensweisen für die Lieferung von Arz
nei- und Nahrungsmitteln für humanitäre Zwecke in den 
Irak und das besetzte Kuwait fest 

667 16. 09. 90 einstimmig Verurteilt die vom Irak gegen diplomatische Räumlichkei
ten und Personal in Kuwait verübten aggressiven Handlun
gen 

669 24. 09. 90 einstimmig Beauftragt den Sanktionsausschuß mit der Prüfung aller 
Unterstützungsanträge der Länder, die von dem Embargo 
gegen den Irak wirtschaftlich stark betroffen sind 

670 25.09. 90 + 14; - 0 ; 
= 0 

Erweitert die Resolution Nr. 661 auch auf Lufttransporte 

674 29. 10. 90 + 13; - 0 ; 
= 2 

Macht den Irak für die von der Invasion verursachten Schä
den gegenüber Kuwait und dritte Staaten verantwortlich. 
Der Sicherheitsrat behält sich vor, weitere Maßnahmen im 
Rahmen der UN-Charta zu ergreifen, wenn der Irak dieser 
Resolution und den früheren Entschließungen nicht folgt 

677 28.11. 90 einstimmig Verurteilt die Versuche des Irak, die demographische Zu
sammensetzung der Bevölkerung Kuwaits zu verändern 
und beauftragt den Generalsekretär, eine Kopie des Bevöl
kerungsregisters Kuwaits in Verwahrung zu nehmen 

678 29.11. 90 + 12; - 2 ; 
= 1 

Ermächtigt die Mitgliedsstaaten, die mit Kuwait kooperie
ren, für den Fall, daß der Irak die aufgeführten Resolutionen 
bis zum 15. Januar 1991 nicht vollständig durchführt, alle 
erforderlichen Mittel anzuwenden, um der Resolution 660 
und allen dazu später verabschiedeten Resolutionen Gel
tung zu verschaffen und sie durchzuführen und den Welt
frieden und die internationale Sicherheit in dem Gebiet wie
derherzustellen. Ferner werden alle Staaten ersucht, die er
griffenen Maßnahmen in geeigneter Weisezu unterstützen. 
Darüber hinaus werden alle in Betracht kommenden Staaten 
ersucht, den Sicherheitsrat regelmäßig über den Stand der 
von ihnen ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

+ ja — nein = Enthaltungen 
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13. Januar 1991 vom UN-Generalsekretär unternommene Reise mit 
dem Zie l , Saddam Hussein zur Annahme der Resolutionen zu bewe
gen, blieb ohne Erfolg. 

Als größtes Handikap und folgenschweres Versäumnis der U N O 
erwies sich in dieser Phase das Fehlen eigener Truppen und einer 
dem Sicherheitsrat direkt unterstellten militärischen Führungs
struktur, wie sie das Kapitel VII der UN-Gharta vorsieht. Der Nach
teil war ein doppelter: Z u m einen verfügte der Sicherheitsrat über 
keinerlei glaubwürdige militärische Druckmittel , auf die er zurück
greifen konnte für den Fall, daß die Sanktionen versagten und sich 
die Notwendigkeit einer weiteren Eskalation stellte. Z u m anderen 
besaß der Sicherheitsrat nicht die militärischen oder auch politischen 
Mit te l , um jenen Staaten der Region, die sich vom Irak bedroht fühl
ten (insbesondere Saudi-Arabien), wirksam Schutz zu bieten. Ange
sichts dieser Unfähigkeit blieb dem Sicherheitsrat kaum etwas ande
res übrig, als die Bemühungen Saudi-Arabiens, geeignete Maßnah
men zu seinem eigenen Schutz einzuleiten, zu akzeptieren. 

Völkerrechtlich konnte diese politische Entscheidung auf Art ikel 
51 der Charta gestützt werden. Dort wird festgelegt, daß die U N O im 
Falle des bewaffneten Angriffs eines Staates auf einen anderen jedem 
»das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbst
verteidigung (einräumt), bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maß
nahmen getroffen hat«. Saudi-Arabien wählte die Alternative der 
»kollektiven Selbstverteidigung« in Form eines Bündnisses mit den 
U S A und weiteren arabischen und westlichen Staaten. 

Was hätte die U N O angesichts der aufgezeigten Defizite sonst ma
chen können? Wie hätte der Eindruck vermieden werden können, 
daß es sich eher um eine amerikanische Intervention handelt? Das 
einzige, was die anderen Ständigen Mitglieder hätten tun können, 
um auf die weitere Entwicklung zumindest ein gewisses Maß an Ein
fluß zu behalten und den äußeren Schein einer gemeinsamen Aktion 
wenigstens notdürftig zu wahren, wäre dies gewesen: eigene Trup
penkontingente zur Verstärkung der sich auf Initiative der U S A for
mierenden multinationalen Streitmacht am Golf zu entsenden. 
Doch dazu waren weder die UdSSR noch die Volksrepublik China 
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bereit; beide setzten statt dessen auf die von ihnen favorisierte »ara
bische Lösung« oder auf bilaterale diplomatische Vermittlungsversu
che - bzw. auf die Wirkung von Boykott und Sanktionen. 

Nachdem der Sicherheitsrat den Aufmarsch einer von ihm nicht 
zu kontrollierenden multinationalen Streitmacht aber einmal hinge
nommen hatte, kam er in eine schwierige Lage, als das zunächst nur 
defensiv definierte Militärpotential so groß geworden war, daß es 
auch den Angri f f ermöglichte. Washington drängte auf eine neue S i 
cherheitsrats-Resolution, um die von der Bush-Administration am 
8. November 1990 geforderte »offensive militärische Option« zu le
gitimieren. Eine Streitmacht auf der Grundlage von Art ikel 51 h in
zunehmen, die einen irakischen Angrif f auf Saudi-Arabien verhin
dert und Druck auf den Diktator ausübt, seine Streitkräfte wieder 
aus Kuwait abzuziehen, war eine Sache; sie zu ermächtigen, den Irak 
gewaltsam aus Kuwait zu vertreiben, jedoch eine andere. Dies um so 
mehr, als sich dabei das grundsätzliche Problem stellte, ob der S i 
cherheitsrat überhaupt befugt war, eine solche Ermächtigung zu er
teilen. Die Einleitung von Zwangsmaßnahmen nach Art ikel 42 setzt 
ihre Durchführung und Kontrolle durch den Sicherheitsrat und 
einen von ihm eingesetzten und ihm unterstellten Generalstab vor
aus. Keine dieser Voraussetzungen war aber im konkreten Fall gege
ben: Weder gab es Truppen, die der U N O unterstellt waren, noch 
war ein UN-Generalstabsausschuß eingesetzt worden; ferner hatte 
der Sicherheitsrat keine »Pläne für die Anwendung von Waffenge
walt« aufgestellt, wie es Art ikel 46 vorsieht. K u r z u m : Es bestand 
keinerlei Koordination und Kontrolle der ganzen Akt ion durch den 
Sicherheitsrat oder ein anderes U N - O r g a n . 

In dieser Lage blieben nur zwei Möglichkeiten: Der Sicherheitsrat 
schafft die in der Charta vorgesehenen Mit te l und Mechanismen, 
um eine nach Art ikel 42 vorgesehene militärische Akt ion rechtlich 
korrekt durchzuführen. Dies würde vor allem den Abschluß und die 
Ratifizierung von Sonderabkommen über die Bereitstellung von 
Streitkräften bedeuten. Solche Abkommen gemäß Art ike l 43 gibt es 
jedoch bisher nicht. Solange sie nicht bestehen, kann der Sicher
heitsrat den Mitgliedern der U N O gegenüber lediglich Empfehlun
gen oder Ermächtigungen aussprechen. Eine Änderung der recht-
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lichen Lage, die seine Position gestärkt hätte, hätte Zeit gekostet. 
Auch bestand die Gefahr, daß in einem solchen Fall die Mehrheit des 
Sicherheitsrates sich der von den U S A geforderten Resolution ver
weigerte, sie blockierte oder durch das Veto eines der Ständigen M i t 
glieder zu Fall brachte. Eine andere Möglichkeit war, den amerikani
schen Resolutionsantrag passieren zu lassen und die Verbündeten 
Kuwaits zu allen von ihnen als notwendig erachteten Maßnahmen 
zu ermächtigen, ohne die Rechtsgrundlage genauer zu präzisieren. 

Die Gründe vor allem der U S A , auf eine UN-Resolution zu drän
gen, die die militärischen Aktionen legitimieren würde, waren of
fensichtlich. Warum aber unterließen es Moskau und Peking, den 
amerikanischen Resolutionsantrag mit ihrem Veto im Sicherheitsrat 
zu Fall zu bringen? Eines der Motive könnte gewesen sein, daß beide 
sich der politisch wie wirtschaftlich destabilisierenden Wirkungen 
des Konflikts bewußt waren, die durch ein lang andauerndes und in 
seinem Erfolg schwer abzuwägendes Embargo noch verstärkt wür
den. Moskau konnte kein Interesse daran haben, sein gutes Verhält
nis und seine wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen wegen des 
Irak zu gefährden; andererseits hoffte die UdSSR, daß sich die U S A 
und die Westeuropäer zurückhalten würden, falls die sowjetische 
Führung gegen die baltischen Staaten vorgehen würde. China 
konnte die günstige Situation nutzen, um durch Wohlverhalten zu 
erreichen, daß die anläßlich der blutigen Niederschlagung der Demo
kratiebewegung verhängten Wirtschaftssanktionen möglichst bald 
wieder aufgehoben wurden. H i n z u kam, daß beide Staaten nicht nur 
über gute Beziehungen zu Kuwait verfügten, sondern auch gerade -
nach erheblichen Schwierigkeiten - ihre Beziehungen zu Saudi-
Arabien normalisiert hatten. Ein Veto hätte somit nicht nur ihr Ver
hältnis zu den U S A und den anderen Ländern des Westens, sondern 
auch zum saudischen Königshaus erheblich belastet. 

Die Sowjetunion befand sich in einem Dilemma. Ihr war unbe
haglich wegen des militärischen Alleingangs der westlichen Sicher
heitsratsmitglieder und der möglichen negativen Auswirkungen auf 
jene Länder der Dritten Welt, die hinter der Golfaktion der Koalition 
nur die Sicherung der westlichen Macht- und Wirtschaftsinteressen 
in der Region vermuteten. Wichtige nationale Eigeninteressen lie-
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ßen es jedoch geboten erscheinen, sich nicht vom Konsens der Ver
einten Nationen abzukoppeln. In dieser widersprüchlichen Lage bot 
eine Doppelstrategie einen passablen Ausweg: einerseits die H i n 
nahme bzw. Bill igung der von den U S A gewünschten Resolution 
678, andererseits die Verweigerung der Teilnahme an der Militär
aktion. (Eine solche Teilnahme hätte zweifellos den multilateralen 
Charakter der Akt ion unterstrichen.) 

Die Form, die die Resolution 678 schließlich annahm, entsprach in 
geradezu bewundernswürdiger Weise den hier skizzierten unter
schiedlichen Interessenlagen der am Geschehen direkt und indirekt 
beteiligten Mächte: 
- Sie forderte den Irak erneut auf, die Resolution 660 und alle ihr 

folgenden Entschließungen »uneingeschränkt« zu befolgen. Da
mit war der Weg für Kompromißlösungen mit Bagdad versperrt. 

- Sie ermächtigte die Mitgliedstaaten, die mit der Regierung von 
Kuwait kooperierten, gegebenenfalls ab dem 15. Januar 1991 »alle 
erforderlichen Mit te l einzusetzen, um der Resolution 660 (1990) 
und allen dazu später verabschiedeten Resolutionen Geltung zu 
verschaffen und sie durchzuführen und den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit in dem Gebiet wiederherzustellen«. Die 
abschließende Passage war unklar formuliert und somit interpre
tationsfähig. Sie legitimierte ein breites Spektrum von Maßnah
men, das weit über das unmittelbare Ziel einer Vertreibung der 
irakischen Armee aus Kuwait hinausging. 

- Sie ersuchte alle Staaten, die gemäß dieser Resolution ergriffenen 
Maßnahmen »in geeigneter Weise zu unterstützen«, und legiti
mierte damit Hilfsaktionen von Staaten, die nicht unmittelbar am 
Kriegsgeschehen beteiligt waren. 

- Vor allem aber überspielte sie geschickt die genannten juristischen 
Probleme. Denn da der Sicherheitsrat seine Aktivitäten ganz al l 
gemein auf Kapitel VII der Charta stützte und jede weitere Präzi
sierung unterließ, blieb offen, ob er damit den Übergang zu A r t i 
kel 42 vollzogen hatte. 

Da er auch formell die »Unzulänglichkeit« der bislang unter Art ikel 
41 eingeleiteten Maßnahmen festgestellt hatte und die Formulie
rung »alle erforderlichen Mittel« Zwangsmaßnahmen zwar um-
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faßte, aber nicht ausdrücklich hervorhob, vermied der Sicherheitsrat 
eine eindeutige Positionsbestimmung. Andererseits beinhaltete al
lein schon die Tatsache, daß eine neue Resolution 678 verabschiedet 
wurde, die »Unzulänglichkeit« der anderen Sanktionen - sonst wäre 
ja eine weitere Entschließung gar nicht erforderlich gewesen. Und da 
der Sicherheitsrat selbst nicht ausdrücklich neue und zusätzliche 
Maßnahmen einleitete, mit denen der Friede hätte gewahrt oder 
wiederhergestellt werden können, spricht viel für die These, daß sich 
die Ermächtigung der Resolution 678 letztlich auf jenen Artikel 41 
der UN-Char ta stützte, unter dem die Hilfsaktion für Kuwait ur
sprünglich angelaufen war. 2 

Versuche aus völkerrechtlicher Sicht, Klarheit in diese Unklarhei
ten zu bringen, sind verständlich und verdienstvoll. Sie übersehen 
jedoch, daß die Mehrdeutigkeit der Resolution 678 beabsichtigt war. 
Peking versuchte, sich durch Stimmenthaltung von dieser Resolu
tion zu distanzieren, um so weder Washington zu verärgern noch 
sein Image als Dritte-Welt-Macht zu beschädigen. 3 Und Gorba
tschow war bemüht, sich durch eine in letzter Minute gestartete Ini
tiative in die Position eines Vermittlers zu lavieren und so das Bild 
Moskaus in der arabischen Welt aufzubessern. 

Die Resolution 678 hatte somit ein paradoxes Ergebnis: Einerseits 
demonstrierte sie der Weltöffentlichkeit - vor allem dem Regime in 
Bagdad, das kaum mit diesen Folgen gerechnet haben dürfte - die 
breite Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates; 
andererseits band sie ihm damit auch die Hände. U m die Ermächti
gung der Verbündeten Kuwaits zu weitgehenden Maßnahmen wie
der zurückzunehmen, hätte es nun eines erneuten Beschlusses be
durft: Nach Art ikel 27 III der Charta hätten diesem neun der 15 
Mitglieder des Sicherheitsrates zustimmen müssen, einschließlich 
aller Ständigen Mitglieder.) Einen solchen Beschluß aber konnten die 
U S A , die ja nicht nur die treibende Kraft hinter der Resolution 678 
gewesen waren, sondern auch die_Hauptlast des Krieges trugen, je
derzeit durch einΛ^οVerhindern. 
/ Ob sich d'erSictarherßT^'l5ewußt in diese Sackgasse manövriert 

• hatte oder ob er geschickt ausgenutzt worden war, werden erst 
'spätere Untersuchungen zeigen. In keinem Fall aber - soviel läßt 
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sich schon heute sagen - war diese Selbstentmündigung ein R u h 
mesblatt, und er konnte froh sein, daß der Krieg nach relativ kurzer 
Zeit erfolgreich beendet wurde. Es hätte auch anders kommen kön
nen: Die Kriegshandlungen hätten sich erheblich länger hinziehen 
können; sie hätten weitere Teile der Region oder sogar die gesamte 
nördliche arabische Halbinsel erfassen können; und sie hätten sich als 
noch zerstörerischer für Mensch und Natur erweisen können, als sie 
es ohnehin schon sind. In diesem Fall aber- und sofern die U S A durch 
ihr Veto den Sicherheitsrat dann davon abgehalten hätten, seine 
Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen - wäre nur die UN-General 
versammlung in der Lage gewesen, unter Berufung auf die Art ikel 10 
und 12 aus der Sackgasse herauszufinden und die Zügel wieder in die 
Hand zu nehmen. Da dies aber aller Voraussicht nach nur unter er
heblichen Auseinandersetzungen und Konflikten möglich gewesen 
wäre, hätte die Weltorganisation erneut eine schwere Schädigung 
ihrer gerade erst wiedergewonnenen Autorität hinnehmen müssen. 

Welche Lehren lassen sich aus der Krise und ihrer, Handhabung 
durch den Sicherheitsrat ziehen? Z u den wohl wichtigsten Aufgaben 
der näheren Zukunft wird es gehören, die Funktionsfähigkeit des 
UN-Systems grundlegend zu verbessern. Das muß in zweierlei H i n 
sicht erfolgen: Einmal muß das seit langem überfällige Instrumenta
rium eingerichtet werden, das die Charta zur Durchführung von 
Zwangsmaßnahmen nach Art ike l 42 vorsieht. Seine Existenz würde 
nicht nur die begrenzte Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrates, die 
die Golf-Krise aufgedeckt hat, beseitigen und damit die abschrek-
kende Wirkung und Autorität des Sicherheitsrates auf mögliche A g 
gressoren erhöhen; es würde außerdem die Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß der Sicherheitsrat auch in solchen Konflikten tätig 
werden kann, in denen nicht vitale Interessen von Großmächten auf 
dem Spiel stehen. Z u m anderen sollte das vorhandene Instrumenta
rium zu einem System erweitert werden, das den Rückgriff auf m i l i 
tärische Zwangsmaßnahmen nach Art ike l 42 überhaupt überflüssig 
macht. Denn die aktuelle Krise hat eines gezeigt: Die Zerstörungs
kraft moderner Kriege ist so verheerend, daß sie auf jeden Fall ver
hindert werden müssen. Das gilt natürlich auch für Kriege, die von 
der U N O selbst oder in ihrem Namen geführt werden. 4 
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M i t dem Ende der Kriegshandlungen am Golf und der bedin
gungslosen Annahme der UN-Resolutionen durch den Irak ist der 
Konflikt noch nicht abgeschlossen. Das in der Region lagernde K r i 
senpotential ist so umfassend und auf so vielfältige Weise miteinan
der verbunden, daß bei einer bloßen Wiederherstellung des Status 
quo ante der Ausbruch neuer Krisen und Kriege vorprogrammiert 
wäre. Es stellt sich deshalb die Aufgabe, dieses Konfliktpotential zu 
entschärfen und die Fundamente für eine dauerhafte, tragfähige 
Friedensstruktur zu legen. Das betrifft zwar vor allem die Staaten 
der Region sowie jene außerregionalen Mächte, die dort vitale Inter
essen zu verteidigen haben. Doch auch die U N O ist aufgerufen, i h 
ren Beitrag zu leisten. Dafür spricht zunächst der während der Golf-
Krise wiederholt und von verschiedenen Seiten erhobene Vorwurf 
der doppelten Moral - nämlich eines harten Vorgehens gegen den 
Irak und einer nachgiebigen Haltung in der Frage der von Israel be
setzten Gebiete. Eine erneute Vertagung der Palästinafrage oder die 
Blockade akzeptabler Lösungen durch jene Mächte, die sich für ein 
militärisches Vorgehen gegen Bagdad stark gemacht haben, würde 
diesem Vorwurf neue Nahrung geben. Sie würde aber nicht nur 
diese Staaten selbst diskreditieren, sondern auch die moralische 
Autorität der U N O untergraben. 

Für eine substantielle Beteiligung der Vereinten Nationen am Ver
handlungsprozeß über eine dauerhafte Friedenslösung im Nahen 
und Mittleren Osten spricht ferner, daß ihre Mechanismen nicht 
nur dann in Bewegung gesetzt werden sollten, wenn es darum geht, 
akute Krisen und Konflikte zu bewältigen; sie sollte auch bei der Su
che nach konstruktiven Lösungen aktiv werden. Bleibt die Weltorga
nisation dabei ausgesperrt und auf eine bloße Feuerwehrfunktion 
reduziert, so ist nicht auszuschließen, daß auf die Dauer die Bereit
schaft von Staaten, sich mit Truppen an risikoreichen Maßnahmen 
zur Friedenssicherung zu beteiligen, nachlassen wird. Außerdem 
verfügt ein im U N - R a h m e n ausgehandeltes und modifiziertes A b 
kommen über ein höheres Maß an Legitimität - und damit auch 
über Stabilität - als bilateral vereinbarte oder gar von Supermächten 
oktroyierte Lösungen. 
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